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Möchte er keine Beiträge mehr bezahlen, kann er sie beitragsfrei
stellen. Dann werden die Leistungen aus der Versicherungmit Beginn
der Altersrente fällig.

TIPP
TIPP TIPP

Bei Direktversicherungen und Verträgenmit Pensionskassenmüssen
die Überschüsse ab Übertragung zur Erhöhung der Versicherungs-
leistung verwendet werden. Andernfalls ist beim Ausscheiden des
Arbeitnehmers eine versicherungsvertragliche Lösung nicht möglich!

2.3 Ausscheiden aus dem Unternehmen

Der Arbeitnehmer kann wegen eines Versorgungsfalles, mit verfall-
baren Ansprüchen oder mit unverfallbaren Ansprüchen aus dem
Unternehmen ausscheiden:
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Bei Direktversicherungen und Verträgen mit Pensionskassen
müssen die Überschüsse ab Übertragung zur Erhöhung der
Versicherungsleistung verwendet werden. Andernfalls ist beim
Ausscheiden des Arbeitnehmers eine versicherungsvertragliche
Lösung nicht möglich!

2.3 Ausscheiden aus dem Unternehmen

Der Arbeitnehmer kann wegen eines Versorgungsfalles, mit
verfallbaren Ansprüchen oder mit unverfallbaren Ansprüchen
aus dem Unternehmen ausscheiden:

2.3.1 Ausscheiden aus dem Unternehmen wegen eines
         Versorgungsfalles

Scheidet ein Arbeitnehmer wegen eines Versorgungsfalles aus
dem Unternehmen aus, bekommt er die zugesagten Leis-
tungen. Zu den Versorgungsfällen gehört auch der Bezug von
Altersrente.

Die Altersrente aus der betrieblichen Altersversorgung muss
nur gezahlt werden, wenn der Arbeitnehmer die volle
Altersrente erhält. Bei Bezug von Teilrenten nach

mit Versorgungsfall

Ausscheiden des Arbeitnehmers

ohne Versorgungsfall

verfallbare
Ansprüche

unverfallbare
Ansprüche

2.3.1 Ausscheiden aus dem Unternehmen wegen eines
Versorgungsfalles

Scheidet ein Arbeitnehmer wegen eines Versorgungsfalles aus dem
Unternehmen aus, bekommt er die zugesagten Leistungen. Zu den
Versorgungsfällen gehört auch der Bezug von Altersrente.

§6 BetrAVG
„Einem Arbeitnehmer, der die Altersrente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung als Vollrente in Anspruch nimmt, sind auf sein Ver-
langen nach Erfüllung der Wartezeit und sonstiger Leistungsvoraus-
setzungen Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu gewäh-
ren.“

Mit den Änderungen durch das RV-Altersgrenzenanpassungsge-
setz wird ab dem 01.01.2012 für eine vorgezogene Leistung aus der
betrieblichen Altersversorgung die Regelaltersgrenze 67 relevant.
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TIPP
TIPP TIPP

Die Altersrente aus der betrieblichen Altersversorgung muss nur
gezahlt werden, wenn der Arbeitnehmer die volle Altersrente erhält.
Bei Bezug von Teilrenten nach §42 (1) SGB VI oder Arbeitslosengeld
vor der Altersrente hat er keinen Anspruch auf Leistungen aus der
bAV!

Kürzung Altersrente bAVAllerdings kann der Arbeitgeber bei vorzeitigem Bezug der Altersrente
die Rente zeitanteilig kürzen, falls keine andere Regelung über das
vorgezogene Altersruhegeld in der Versorgungsordnung vereinbart
wurde.

Die Kürzung der Rente darf nicht unbillig sein. Sie muss aber berück-
sichtigen, dass die Dienstzeit kürzer war und die Renten länger
gezahlt werden.

Beispiele für die Kürzung sind

0,5% für jeden Monat vor dem normalen Pensionsalter oder

Kürzung der Rente im Verhältnis tatsächlicher zu möglicher
Dienstzeit plus Abschlag von 0,5% für jeden Monat vor dem übli-
chen Rentenbeginn.

TIPP
TIPP TIPP

Herr Willms bekommt seine Altersrente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung 2 Jahre vor Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren.
Als Altersrente aus der betrieblichen Altersversorgung war ihm eine
Rente von 500 € zugesagt.

Da er 24 Monate vor dem Endalter 65 seine gesetzliche Rente
bekommt, kann er auch seine Rente aus der bAV verlangen. Aller-
dings wird seine Rente um 7,2% gekürzt (24 x 0,3%). Seine Rente
aus der betrieblichen Altersversorgung beträgt 464 € im Monat.

2.3.2 Ausscheiden aus dem Unternehmen ohne Versor-
gungsfall

Scheidet ein Arbeitnehmer nicht wegen eines Versorgungsfalles aus,
muss der Arbeitgeber prüfen, ob Ansprüche des Arbeitnehmers un-
verfallbar sind. Hat der Arbeitnehmer keine unverfallbaren Ansprüche
erworben, scheidet der Arbeitnehmer mit verfallbaren Ansprüchen
aus.
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2.3.2.1 Ausscheiden mit verfallbaren Ansprüchen

Scheidet der Arbeitnehmer mit verfallbaren Ansprüchen aus, stehen
dem Arbeitgeber die angesammelten Deckungsmittel zu. Der Arbeit-
geber kann darüber frei verfügen.

TIPP
TIPP TIPP

Anwartschaften aus Entgeltumwandlung sind von Anfang an unver-
fallbar.

Frei verfügen bedeutet, er kann dem Arbeitnehmer die Ansprüche
übertragen oder bei Direktversicherungen und Pensionskassen die
Verträge dem Arbeitnehmer mitgeben. Das ist jedoch eher die Aus-
nahme.

Verwendung der
Deckungsmittel

In der Regel verwendet der Arbeitgeber die Deckungsmittel für das
Unternehmen. Er kann je nach Durchführungsweg

die Verträge auf andere Arbeitnehmer übertragen,

die Verträge beitragsfrei laufen lassen (falls das Mindestdeckungs-
kapital für eine beitragsfreie Versicherung erreicht ist) oder

sich das Deckungskapital auszahlen lassen.

Oft werden Versicherungsverträge auf neu zu versorgendeMitarbeiter
übertragen.

2.3.2.2 Abfinden von Kleinst-Anwartschaften

Beim Ausscheiden mit unverfallbaren Ansprüchen muss das Unter-
nehmen die Ansprüche bis zum Versorgungsfall verwalten, falls die
Anwartschaften nicht auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden
oder die versicherungsvertragliche Lösung möglich ist.

Oft scheiden Arbeitnehmer mit nur geringen unverfallbaren Ansprü-
chen aus den Unternehmen aus. Auch diese Ansprüche müssten
von den Unternehmen verwaltet werden, obwohl der Arbeitnehmer
nur eine relativ geringe Rente erhalten würde.

AbfindungAuf der anderen Seite ist der Nutzen von geringen Renten für den
Arbeitnehmer nicht sehr hoch und der Verwaltungsaufwand für den
Arbeitgeber sehr hoch. Deshalb können die Ansprüche unter
bestimmten Voraussetzungen abgefunden werden (§3 BetrAVG).
Diese Möglichkeit besteht seit dem 01.01.2005 nur noch für Kleinst-
Anwartschaften.

Höhe der abzufindenden
Anwartschaften

Die Höhe der abzufindenden Anwartschaften richtet sich nach der
monatlichen Bezugsgröße der gesetzlichen Rentenversicherung (§18
SGB IV). Diese Grenze beträgt 2.555 € im Jahr 2010.
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